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Betrifft 

Maibaumaufstellen am 1. Mai 2026, Gemeindegebiet Ernsthofen 
 
 
 Verordnung 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Amstetten verfügt gemäß § 44a Abs 1 der 
Straßenverkehrsordnung 1960 - StVO 1960 anlässlich der Veranstaltung 
„Maibaumaufstellen“ am 1. Mai 2026 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Zuge  
der L 6248 im Gemeindegebiet von Ernsthofen nachstehende Verkehrsmaßnahme:  
 
„Fahrverbot (in beiden Richtungen)“ 
auf der L 6248 ab der Einmündung der Gemeindestraße „Bahnhofstraße“ bis zur 
Kreuzung mit der Gemeindestraße „Kirchenplatz“. 
 
Die Umleitung erfolgt über die Gemeindestraßen „Bahnhofstraße“ und „Kirchenplatz“. 
 
Gemäß § 44a Abs 3 StVO 1960 tritt diese Verordnung mit der Aufstellung der 
Verkehrszeichen in Kraft. 
 
Mit der Durchführung der Maßnahme wird die Gemeinde Ernsthofen, vertreten durch 
Herrn Bürgermeister, im Einvernehmen mit der Polizei und dem NÖ Straßendienst, 
beauftragt. 
 
Ergeht an: 
1. Gemeinde Ernsthofen, z. H. des Bürgermeisters, Hauptstraße 21, 4432 

Ernsthofen 
                                     ------------------------------------------------ 
2. Polizeiinspektion St. Valentin , Josef-Stöckler-Straße 31, 4300 St. Valentin 
3. Straßenmeisterei Haag, Steyrerstraße 50, 3350 Haag 
 

 

Für die Bezirkshauptfrau 

S t r a s s e r - H ö l z l 

 

 

mailto:verkehr.bham@noel.gv.at

		2026-03-10T10:03:08+0100
	Land Niederoesterreich
	Hinweise unter http://www.noe.gv.at/amtssignatur




